
BESCHLUSSBLATT 
 
 
 
 
 

 
DS-Nr. 572/16-21 
 

Hessentag 2017 - Abrechnung der Mehrkosten aus dem erhöhten Aufwand zur 

Terrorabwehr  

-Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme 
 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die DS 572/16-21 – Hessentag 2017 – Abrechnung 
der Mehrkosten aus dem erhöhten Aufwand zur Terrorabwehr – wie folgt zur Kenntnis: 
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Antrag der Stadt Rüsselsheim am Main auf 
anteilige Erstattung der Mehrkosten durch den erhöhten Aufwand zur Terrorabwehr im Rahmen 
des Hessentages zur Kenntnis (Anlage 1). 
Von den beim Land angemeldeten Mehrkosten für alle Sicherheitsmaßnahmen im  
Rahmen der Durchführung des Hessentages in Höhe von 1.839.775,33 € werden 304.480,11 € 
anerkannt, da nur diese Kosten zur Absicherung der Pflichtbestandteile des Hessentages 
aufgewendet werden mussten. Das bedeutet, dass statt der ursprünglich (2017) erwarteten rd. 
912.000 € (max. 50% von 1.839.775,33 €) lediglich 152.240 € (max. 50% von 304.480,11 €) 
durch das Land als zusätzliche Zuweisung gezahlt werden. 
 
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt erneut zur Kenntnis, dass mit der  
DS 456a/16-21 vom 13.12.2018 darauf hingewiesen wurde, dass das Land in Aussicht gestellt 
hat, sich nur an den Kosten mit 50% zu beteiligen, sofern sich diese durch die Einschätzung 
der Sicherheitslage der Polizei ergeben haben und kein Rechtsanspruch auf die Bewilligung 
zusätzlicher Mittel besteht. 
 
3. Mit dieser Vorlage reduziert sich das in der DS 456/16-21 genannte vorläufige Defizit des 
Hessentages von 4,614 Mio. € um 152 T€ auf 4,462 Mio. €.  
 

Abstimmungsergebnis: 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
Rüsselsheim, den 12.09.2019 




